
 

 

 

Gemeinde  
Rielasingen-Worblingen 
 

 

 

N i e d e r s c h r i f t 
 

über die  
 

öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Beginn: 17.00 Uhr 

 

Ende:  19.30 Uhr 

 

 

Protokollführer: Thomas Niederhammer 

 

Sachbearbeiter: Hartmut Riester, Verena Manuth 

 

 

Presse:    1 Person 

 

Zuhörer:   22 Personen 

 

 

 

Der Bürgermeister eröffnet die öffentliche Sitzung um 17.00 Uhr und stellt fest, dass die 

Mitglieder des Gemeinderates mit Schreiben vom 28.02.2018 ordnungsgemäß schrift-

lich eingeladen wurden und dass der Gemeinderat beschlussfähig ist. 

 

 

 

T a g e s o r d n u n g 

____________________ 
 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 

 

1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 

 

2. Jahresbericht des Bürgerbusvereins 3 Rosen e. V. 

 

3. Beschaffung eines Gerätewagen-Transport (GW-T) 

für die Freiwillige Feuerwehr als Ersatzbeschaffung für das Tragkraftspri-

tzenfahrzeug (TSF) 



 

 

 

4. Erlass der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen 

 der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen 

 (Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung FwKS) 

 

5. Bebauungsplan “Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung” 

 und Örtliche Bauvorschriften für dieses Bebauungsplangebiet: 

 

 a) Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebauungsplans 

  der Innenentwicklung “Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung” 

  im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch 

  sowie Beschluss über die Aufstellung der Örtlichen Bauvorschriften 

 “Hasel – 2. Änderung und 1. Erweiterung” nach § 74 Landes-

bauordnung 

 

 b) Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des  

  Bebauungsplans der Innenentwicklung “Hasel – 2. Änderung  

  und 1. Erweiterung” sowie den Entwurf der Örtlichen  

  Bauvorschriften 

 

 c) Beschluss der öffentlichen Auslegung (Offenlage) des 

  Bebauungsplanentwurfs und der Örtlichen Bauvorschriften  

  gemäß § 3 Abs. 2 sowie der Beteiligung der Behörden und 

  sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

6. Amtszeit der Mitglieder des Gutachterausschusses der Gemeinde 

 Weiterführung bis zum Abschluss der Verhandlungen mit der  

 Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Hinblick auf die Bildung 

 einer gemeinsamen Geschäftsstelle bzw. ggf. Neubesetzung 

 

7. Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für das Naturbad 

 (Badegebührensatzung) 

 

8. Erlass einer Rechtsverordnung über den verkaufsoffenen Sonntag 

aus Anlass der Gewerbeschau in Rielasingen-Worblingen 

 

9. Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe 

 

10. Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der Vorsitzung 

 

11. Verschiedenes 

 

F r a g e m ö g l i c h k e i t    f ü r   E i n w o h n e r 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 30/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 27.02.2018  Az.: 022.22; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 1:  Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlichen  

Sitzungen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es waren keine Beschlüsse aus nichtöffentlichen Sitzungen bekannt zu geben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 31/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 07.02.2018  Az.: 022.22; 020.06; 797.78 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Herrn Udo Heggemann, 1. Vorsitzender Bürgerbusverein 3 Rosen e. V.,  

Eichendorffstraße 25, hier  

(17.00 Uhr) 

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 2:  Jahresbericht des Bürgerbusvereins 3 Rosen e.V.         

                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Nachdem die beiden Bürgerbusse seit fast einem Jahr verkehren, erstattet der 1. Vorsitzende 

des Bürgerbusvereins 3 Rosen e. V. Herr Udo Heggemann den Damen und Herren des Gremi-

ums den ersten Jahresbericht.  

Zu diesem Thema hat Herr Nahrgang eine kurze Power-Point-Präsentation vorbereitet.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Der Bürgermeister begrüßt die zahlreich anwesenden VertreterInnen des Bürgerbusvereins 3 

Rosen e. V. und hier insbesondere den 1. Vorsitzenden Udo Heggemann und Herrn Helmut 

Nahrgang.  

Herr Heggemann betont, dass zum 12.03.2018 der 5.000 Fahrgast begrüßt werden konnte, was 

zeigt, dass das Bürgerbusprojekt insgesamt sehr positiv aufgenommen wird. Künftig sei beab-

sichtigt, die Nutzerzahlen durch weiter verstärkte Öffentlichkeitsarbeit noch entsprechend an-

zuheben.  

 

Sodann erläutert Helmut Nahrgang das Bürgerbusprojekt anhand einer ausführlichen Power-

Point-Präsentation und bezeichnet dieses als „Leuchtturmprojekt im Landkreis Konstanz“. Der 

Verein habe zur Zeit 150 Mitglieder, davon ca. 40 FahrerInnen, welche in 416 Touren bis Ende 

2017 3405 Passagiere befördert haben.  

Aus den dargelegten Statistiken geht hervor, dass ca. 80 % der Fahrgäste im Bereich EDEKA 

und Aldi zu- bzw. aussteigen.  

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Für den Betrieb gewerblicher Art Bürgerbus stellt Rechnungsamtsleiterin Manuth das Betriebser-

gebnis 2017 für den Zeitraum vom 01.08. bis 31.12.2017 vor. Wenn man berücksichtigt, dass auf 

der Ausgabeseite rund 11.800,-- € einmalige Kosten enthalten sind, reduziert sich der ausgewie-

sene Fehlbetrag von 22.006,-- € auf 10.800,-- € vom 01.08. bis 31.12.2017.  

 

Der Bürgermeister betont, dass man sich darüber im Klaren war, dass der Bürgerbus von An-

fang an ein soziales Projekt sei; eine Kostendeckung könne deshalb trotz ehrenamtlicher Fahre-

rInnen nicht realisiert werden. In der kurzen Diskussion wird darauf hingewiesen, dass die Stre-

ckenführung und der Fahrplan aufgrund der nun vorliegenden Erfahrungen noch optimiert 

werden – so wird zum Beispiel künftig das Rathaus sowie der Friedhof in Rielasingen 2 Mal we-

gen Beerdigungen angefahren.   

Aus der Mitte des Gremiums wird betont, dass Sonderaktionen wie beim Weihnachtsmarkt oder 

an der Fastnacht bei der Bevölkerung sehr gut angekommen sind. Andererseits wird bedauert, 

dass rein rechnerisch lediglich 2 Fahrgäste pro Stunde befördert werden.  

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 32/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Andrea Debatin  

Erstelldatum TOP: 26.02.2018  Az.: 022.22; 022.32; 131.41 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen: Herrn Kommandant Ulrich Graf, Staadäckerweg 25, hier (17.15 Uhr) 

Herrn stellv. Kommandant Viktor Neumann, Waldheimstr. 7, hier (17.15 Uhr)  

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 3:  Beschaffung eines Gerätewagens-Transport (GW-T) für die 

Freiwillige Feuerwehr als Ersatzbeschaffung für das Trag-

kraftspritzenfahrzeug (TSF)           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) der Freiwilligen Feuerwehr ist mittlerweile 31 Jahre alt und 

sollte entsprechend ersetzt werden.  

 

Laut Bedarfsplan soll dieses TSF durch ein GWL-1 ersetzt werden. Da die Feuerwehr schon ein 

GWL-2 hat, wird von Seiten der Feuerwehr vorgeschlagen ein, GW-T anzuschaffen.  

Für die Beschaffung des Fahrzeuges stehen Haushaltsreste zur Verfügung. Die Beschaffung war 

für das Jahr 2019 vorgesehen. Auf Vorschlag des Kreisbrandmeisters wird jedoch eine Ersatzbe-

schaffung für das Jahr 2018 empfohlen, da mit großer Wahrscheinlichkeit für das Jahr 2019 kei-

ne Fördermittel zur Verfügung stehen werden.  

 

Der Kommandant wird in der Sitzung die Kosten für eine Ersatzbeschaffung sowie eine Ver-

gleichsaufstellung erläutern.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister den noch amtierenden Komman-

danten Ulrich Graf und seinen Stellvertreter Viktor Neumann. Viktor Neumann erläutert sodann 

eine Vergleichsaufstellung  GW-T zu GW-L, welche Anlage und wesentlicher Bestandteil dieser 

Niederschrift ist.  

 

Abschließend nutzt Kommandant Ulrich Graf die Gelegenheit, angesichts seines bevorstehen-

den Abschiedes als Kommandant Dankesworte an den Bürgermeister, die Damen und Herren 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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des Gemeinderates sowie an die Verwaltung für eine gute, vertrauensvolle und harmonische 

15jährige Zusammenarbeit als Kommandant zu richten. Er bittet alle darum, auch seinem 

Nachfolger Viktor Neumann das gleiche Vertrauen entgegen zu bringen. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt der Ersatzbeschaffung eines GW-T für das bisherige Tragkraftspritzen-

fahrzeug (TSF) der Freiwilligen Feuerwehr einstimmig zu. 

 

16 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



 

 

 

 

 

 

 

Vergleichsaufstellung GW T zu GW L1 
 
 

Positionen       GW T   GW L1 
 
 
Gesamtgewicht      3,5 t   7,5 t 
Nutzlast       1,2 t   2,5 t 
Ladebordwand Hydraulisch    0,5 t   0,8 t 
Laderampe       0,2 t   ------ 
Effektive Nutzlast      1,0 t   1,7 t 
Mannschaftskabine      3 Mann  6 Mann 
Erforderliche Führerscheinklasse    B   C1 
Kosten Fahrgestell      50.000 €  55.120 € 
Zusätzlicher Feuerwehrtechnischer Aufbau  15.000 €  91.535 € 
 
Gesamtpreis ohne Beladung    65.000 €  146.655 € 
Beladung       10.000 €  10.000 € 
 
Gesamtsumme      75.000 €  156.655 € 
 
Landeszuschuss      13.000 €  25.500 € 
Investition Gemeindeanteil     62.000 €  131.155 € 
 
Haushaltsansatz aus Haushaltsresten   60.000 €  60.000 € 
 
 
 
Vorteile GW -T 
 

 Führerscheinklasse B erforderlich 

 Handliches Logistikfahrzeug für Kleineinsätze, Einsatzmittelnachschub und 
Gerätewarttätigkeiten 

 GW L2 bereits vorhanden 

 Wechselbeladung mit Rollcontainern als Gesamtkonzept mit dem GW L2 auch 
möglich. 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 33/2018 GR/ö Anlagen: 5  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 26.02.2018  Az.: 130.5 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 4:  Erlass der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leis-

tungen der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen 

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung FwKS)           

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Das Gesetz zur Änderung des Feuerwehrgesetzes vom 17.12.2015 wurde von Seiten des Ge-

meindetages zum Anlass genommen, das Satzungsmuster der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 

(FwKS) auszuarbeiten. Das Muster wurde in mehreren Besprechungen mit Vertretern des Minis-

teriums für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg erarbeitet. 

Die zu beschließende Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (Anlage 1) und das Kostenersatzver-

zeichnis (Anlage 2) wurden nach dem Muster des Gemeindetags erarbeitet. 

 

Bisher wurden die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

durch die Kostenordnung vom 23.08.1999 und deren zugehörenden Kostenverzeichnis abge-

rechnet (Anlage 3).  

Durch die Änderung des Feuerwehrgesetzes wird der Kostenersatz in § 34 Feuerwehrgesetz 

(FwG) neu geregelt. Daher ist die Kalkulation der Kostenersätze (Anlage 4) und der Erlass einer 

Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung notwendig, um künftig Kostenersätze für Feuerwehreinsätze 

rechtsicher erheben zu können. 

 

Der Feuerwehrausschuss ist anzuhören. Dies erfolgt in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am 

28.02.2018. 

 

Der Kostenersatz für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge wird gemäß § 34 Absätze 4 bis 8 

FwG in Stundensätzen erhoben. Die Kalkulation des Kostenersatzes erfolgte auf Grundlage der 

gesetzlichen Regelungen. 

 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp   

Hugenschmidt Simon   

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz   

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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A. Stundensätze für ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte 

Gemäß § 34 Absatz 5 FwG setzen sich die Stundensätze für ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte 

zusammen aus den beim Einsatz gewährten Entschädigungen für Verdienstausfall und Ausla-

gen sowie den sonstigen für die ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabtei-

lungen entstehenden jährlichen Kosten, die auf der Grundlage von 80 Stunden je Feuerwehr-

angehörigen berechnet werden. 

In die Kalkulation sind die Rechnungsergebnisse der Jahre 2013 bis 2016 eingeflossen. 

 

Das bedeutet, dass sich der Personalkostenstundensatz aus zwei Komponenten zusammen-

setzt, welche in der Kalkulation berücksichtigt wurden. 

 

1. ,,beim Einsatz gewährte Entschädigungen für Verdienstausfall und Auslagen‘‘ 

Das erste Tatbestandsmerkmal ,,beim Einsatz gewährte Entschädigungen für Verdienstausfall 

und Auslagen‘‘ bezieht sich auf die gewährten Entschädigungen nach § 16 FwG. Erfolgt eine 

pauschalierte Entschädigung, so ist die gemeindliche Entschädigungssatzung zu berücksichti-

gen.  

Die Gemeinde Rielasingen-Worblingen hat mit der zum 01.07.2015 in Kraft getretenen Feuer-

wehrentschädigungssatzung einen Aufwandsentschädigungssatz in Höhe von 10 Euro je Stun-

de festgelegt. Alternativ hierzu wurde in einigen Fällen auch der tatsächliche Verdienstausfall, 

welcher durch den Einsatz entstanden ist, geltend gemacht. 

 

Der sich durch die Kalkulation ergebende Personalstundensatz ist im Vergleich zu anderen 

Gemeinden höher, da in Rielasingen-Worblingen den Feuerwehrangehörigen der Einsatzabtei-

lungen diese pauschale Entschädigungen für Einsatzstunden bezahlt werden. Die pauschale 

Entschädigung von 10 Euro je Stunde fließt in die Kalkulation voll ein. Es gibt Gemeinden, die 

den Feuerwehrangehörigen keine oder geringere Entschädigungen zahlen. 

 

2. ,,sonstige Kosten der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen‘‘ 

Das zweite Tatbestandsmerkmal ,,sonstige Kosten der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehö-

rigen der Einsatzabteilungen‘‘ dient dazu weitere Kosten zu decken, die der Gemeinde für die 

ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen entstehen. Es dürfen nur 

Kosten in die Kalkulation einfließen, die unmittelbar der Person des Feuerwehrangehörigen der 

Einsatzabteilung zugeordnet werden können (persönliche Ausrüstung). Sonstige Kosten sind 

somit Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, ärztliche Untersuchungen, Aufwands-

entschädigungen für den Kommandanten und seine Stellvertreter, Anschaffungskosten für 

Meldeempfänger, Beiträge für Versicherungen, Unfallkasse und den Kreisfeuerwehrverband. 

 

B. Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge und Geräte: 

Die Erhebung des Kostenersatzes für Feuerwehrfahrzeuge erfolgt auf Grundlage der Verord-

nung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw). Diese 

ist als Anlage 5 beigefügt. Diese Verordnung gilt auch für Fahrzeuge, die in ihrem taktischen 

Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. 

Da die Beschaffung eines Gerätewagens Transport bis 3,5 t (GW-T) im Jahr 2018 bzw. 2019 ge-

plant ist, wurde dieses Fahrzeug bereits ins Kostenersatzverzeichnis aufgenommen. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung mit der Anlage zu 

§ 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (Kostenersatzverzeichnis). 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Rechnungsamtsleiterin Verena Manuth erläutert den ausführlichen Vorbericht sowie die Kalku-

lation, die Anlage und wesentlicher Bestandteil dieser Niederschrift ist, ausführlich. 
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Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt die beigefügte Kostenersatzsatzung mit der Anlage zu § 5 Abs. 1 

der Feuerwehrkostensatzung (Kostenersatzverzeichnis) einstimmig (Satzungsbeschluss). 

 

16 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 



Anlage 1 zu TOP 4 der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.03.2018 

 

G E M E I N D E   R I E L A S I N G E N - W O R B L I N G E N  

 

 

S A T Z U N G 
 

 

zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen 

der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

– Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung ( FwKS ) - 

___________________________________________________________________ 

 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der 

Fassung vom 24. Juli 2000 zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 

23. Februar 2017 in Verbindung mit § 34 Absatz 4 und 5 des Feuerwehrgesetzes 

(FwG) in der Fassung vom 02. März 2010 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 17. Dezember 2015 hat der Gemeinderat der Gemeinde Rielasingen-

Worblingen am 14.03.2018 folgende Satzung über den Kostenersatz für die Leis-

tungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen der Freiwilli-

gen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen (im Folgenden Feuerwehr ge-

nannt). 

 

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

 

 

§ 2 

Aufgaben der Feuerwehr 

 

(1) Die Feuerwehr hat 

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leis-

ten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden 

Gefahren zu schützen und 

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen 

technische Hilfe zu leisten. 

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall 

oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder 

unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von 

Menschen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von 

dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare An-

zahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Ge-

fahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen 

beseitigt oder verhindert werden kann.  



Anlage 1 zu TOP 4 der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.03.2018 

 

 

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden 

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, 

Tiere und Schiffe und 

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutz-

aufklärung und -erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 

 

 

§ 3 

Kostenersatzpflicht 

 

(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in 

Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird verlangt: 

 

1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich 

oder grob fahrlässig herbeigeführt hat,  

2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahr-

zeugen, Anhängerfahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahr-

zeugen verursacht wurde, 

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und –einsatzmittel, die 

bei einem Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen, 

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit 

Gefahrstoffen oder wassergefährdenden Stoffen für gewerbliche oder 

militärische Zwecke entstand, 

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feu-

erwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsa-

chen alarmiert hat, 

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmelde-

anlage oder einer anderen technischen Anlage zur Erkennung von 

Bränden oder zur Warnung bei Bränden mit automatischer Übertra-

gung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne 

dass ein Schadenfeuer vorlag, 

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgelöst 

wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug installiertes System zum Ab-

setzen  eines  automatischen Notrufs oder zur automatischen Übertra-

gung einer Notfallmeldung an eine ständig besetzte Stelle eingegan-

gen ist, ohne dass ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG 

vorlag. 

 

In den Fällen der Nummer 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeige-

setzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) entsprechend. 

 

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatz-

pflichtig ist 

 

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 

Absätze 2 und 3 des PolG gelten entsprechend, 
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2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich 

gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine 

solche Sache ausübt, 

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde, 

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der 

Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängerfahrzeugen, 

Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde. 

 

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte 

wäre oder im öffentlichen Interesse liegt. 

 

 

§ 4 

Überlandhilfe 

 

Die Kosten der Überlandhilfe hat der Träger der Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe 

geleistet worden ist. § 34 Absätze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 dieser Satzung gelten 

entsprechend. 

 

 

§ 5 

Höhe des Kostenersatzes 

 

(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahr-

zeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der 

Kostenersätze ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beige-

fügten Verzeichnis. 

 

(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durchschnittssätze 

festgelegt. 

 

(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen 

gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stundensätze der Ver-

ordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz 

für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Für 

die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostensätze aus dem in der Anla-

ge zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 

 

(4) Die Einsatzdauer beginnt 

 

1. bei den Kosten für die Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn des 

Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft 

einschließlich der notwendigen Aufräumungs- und Reinigungszeiten. 

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus und 

endet nach der Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich 

Reinigungs-, Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus 

ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht wer-

den. 
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(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene 

Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, darüber hinaus auf 

volle Stunden aufgerundet. 

 

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für 

 

1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und 

Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Or-

ganisationen erstattete Kosten, 

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 

Nr. 3, 

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Ausla-

gen. Hierzu gehören insbesondere die durch die Hilfeleistung herange-

zogener und nicht durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung beson-

derer Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz be-

sonderer Ausrüstungen entstandenen Kosten und Auslagen. 

 

 

§ 6 

Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld 

 

(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Inan-

spruchnahme der Feuerwehr. 

 

(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt. 

 

(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fäl-

lig. 

 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

 

Rielasingen-Worblingen, den 14.03.2018 

 

 

Baumert, Bürgermeister 

 

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 

 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-

ordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen 

Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
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der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-

macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-

zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sat-

zung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 

sind. 
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G E M E I N D E   R I E L A S I N G E N - W O R B L I N G E N  

 

 

Anlage zu § 5 Absatz 1 

der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (FwKS) 

- Kostenersatzverzeichnis der  

Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr - 

___________________________________________________________________ 

 

 

1. Personalkosten 

 

Personalkosten für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige 

 

1.1.) im Einsatzdienst (pro Person, je Stunde)    15,00 Euro 

 

1.2.) im Feuersicherheitswachdienst (pro Person, je Stunde)  15,00 Euro 

 

 

2. genormte Fahrzeuge 

 

Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des In-

nenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in 

der jeweils gültigen Fassung. Zum Zeitpunkt des Erlasses dieses Kostenersatzver-

zeichnisses war dies die VOKeFw vom 18.03.2016 (GBl. S. 253). 

 

2.1.) Einsatzleitwagen ELW 1        34,00 Euro 

2.2.) Mannschaftstransportwagen MTW bis 3,5 t     20,00 Euro 

2.3.) Tragkraftspritzenfahrzeug TSF       43,00 Euro 

2.4.) Löschgruppenfahrzeug LF 10     120,00 Euro 

2.5.) Löschgruppenfahrzeug LF 20     170,00 Euro 

2.6.) Drehleiter DLAK 23/12      264,00 Euro 

2.7.) Gerätewagen Transport GW-T bis 3,5 t      20,00 Euro 

2.8.) Gerätewagen Logistik GW-L2       54,00 Euro 

 

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den 

dort Genannten in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse 

und ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. 

Dies sind in Rielasingen-Worblingen folgende Fahrzeuge: 

LF 16/12 - Die Abrechnung erfolgt unter 2.5. LF 20 

LF 10/6   - Die Abrechnung erfolgt unter 2.4. LF 10 
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3.) Sonstiges 

Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialen einschließlich deren 

Entsorgung werden zusätzlich zu den entstanden Kostenersätzen gemäß § 34 

Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten ange-

setzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen. 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

Landkreis Konstanz 

 

 

 

KOSTENORDNUNG 
 

 

für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 

der Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

vom 01.09.1999 

 

 
Aufgrund von § 36 des Feuerwehrgesetzes in der Fassung vom 10.02.1987 (Ges.Bl. S.105) 

hat der Gemeinderat am 26.07.1999 folgende Kostenordnung beschlossen. 

 

 

 

I. 

 

a)  Für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Rielasingen- 

Worblingen wird ein Kostenersatz nach dieser Kostenordnung durchgeführt. 

 

b)  Kostenersatz wird für die nachfolgend aufgeführten Tatbestände im Rahmen des 

§ 36 Feuerwehrgesetz angefordert: 

 

für der Gemeindefeuerwehr nach § 2 Abs. l obliegenden Aufgaben 

 

- von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder 

grob fahrlässig herbeigeführt hat; 

 

- von dem Fahrzeughalter, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Betrieb 

von Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist; 

 

- von dem Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden bei der Förderung, 

Beförderung oder Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten oder von ande- 

ren besonders feuergefährlichen Stoffen oder gefährlichen Gutem im Sin- 

ne der Gefahrgutverordnung in den jeweils geltenden Fassungen für ge- 

werbliche oder militärische Zwecke entstanden ist; 

 

für alle anderen Leistungen 

 

- von demjenigen, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat, 

§ 6 Abs. 2 und 3 des Polizeigesetzes gilt entsprechend; 
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- von dem Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich 

gemacht hat, oder von demjenigen, der die tatsächliche Gewalt über eine 

Sache ausübt; 

 

- von demjenigen, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde; 

 

- von demjenigen, der wider besseres Wissen oder infolge grob fahrlässiger 

Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr alarmiert; 

 

- vom Betreiber einer privaten Brandmeldeanlage, wenn durch die Anlage 

ein Fehlalarm ausgelöst wird. 

 

Als ersatzpflichtige Inanspruchnahme der Gemeindefeuerwehr gilt auch der 

Feuersicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Versammlungen, Ausstellungen 

usw. 

 

 

c)  Für die Überlandhilfe gelten die jeweiligen vom Innenministerium bekanntge- 

gebenen Richtsätze. 

 

d) Die Ersatzansprüche nach allgemeinen Vorschriften bleiben unberührt. 

 

 

II. 

 

a)  Kostenersatz wird nach den Sätzen des als Anlage beigenigten Kostenver- 

zeichnisses und - soweit nichts anderes bestimmt ist - nach Zeitaufwand, Art 

und Anzahl der inanspruchgenommenen Mannschaften und Geräten berechnet. 

 

b)  Bei Einsätzen setzt sich der Kostenersatz zusammen aus 

 

1. dem Personalaufwand für die eingesetzten Feuerwehrangehörigen; 

 

2. den Grundkosten für die eingesetzten Fahrzeuge und Geräte; 

 

3. den Kilometerkosten für die von den Fahrzeugen zurückgelegte 

Wegstrecke vom Standort zum Einsatzort und zurück; 

 

4.  den Betriebskosten für die mechanischen Fahrzeugeinrichtungen und 

Geräte am Einsatzort; 

 

5. den Kosten für die verbrauchten Materialien: 

 

6.  evtl. sonstigen Kosten. 
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Als Dauer des Einsatzes wird die Zeit der Abwesenheit vom Standort gerechnet. 

Ausgenommen sind davon die vom Ersatzpflichtigen nicht zu vertretenden einsatz- 

taktischen Mehraufwendungen. 

Es wird die Zeitspanne vom Ausrücken bis zum Wiedereinrücken der Fahrzeuge bzw. 

für die Mannschaften die Zeit bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft be- 

rechnet. 

 

Betriebsdauer ist die Zeit des Betriebes der mechanischen Fahrzeugeinrichtungen 

und der Geräte am Einsatzort (Motor- und Generatorenbetrieb). 

 

Soweit nach dem Kostenverzeichnis Stundensätze anzuwenden sind, zählen ange- 

fangene Stunden als volle Stunden. 

 

Schließen sich an einen Einsatz, der unentgeltlich nach § 2 Abs. l des Feuerwehrge- 

setzes durchgeführt wird, Leistungen der Feuerwehr an, für die Kosten zu erheben 

sind, werden Ausrückkosten (Grundkosten) nicht erhoben. 

 

Bei sonstigen anstehenden Kosten werden die tatsächlich entstandenen Kosten berechnet. 

 

 

III. 

 

Für die Entstehung, Fälligkeit und Einzug der Kosten gelten die Regelungen des 

Feuerwehrgesetzes. Hiernach kann von einer Kostenforderung abgesehen werden,  

sofern die Einziehung der Forderung eine unbillige Härte für den Betroffenen wäre. 

 

 

IV. 

 

Diese Kostenordnung tritt am 01. September 1999 in Kraft. 

 

Ab 01.01.2002 gelten jeweils die angeführten Preise in Euro. 

 

 

Rielasingen-Worblingen, den 23. August 1999 

 

 

Der Bürgermeister 

 

 

Kledt 
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Kostenverzeichnis 

 
für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Rielasingen-Worblingen 

 

 
Es werden erhoben: 

 

Leistungsbezeichnung Einheit Preis (DM) 

bis 31.12.2001 

Preis (EUR) 

ab 01.01.2002 

    

    

l. Personal 

 

 

   

Feuerwehrmann lt. Anlage  
Nach Absprache mit Unterabschnitt 

Singen 

Std. 35,-- 17,90  18,00 

 

    

2. Fahrzeuge - ohne Fahrer – 

 

   

- Löschfahrzeug LF 16/12 Std. 90,-- 46,02  46,00 
    

- Tanklöschfahrzeug TLF 16 KM 3,-- 1,53  1,60 

    

- Löschgruppenfahrzeug LF 16/TS Std. 100,-- 51,13  52,00 

    

- Löschgruppenfahrzeug LF 16/TS KM 3,-- 1,53  1,60 

    

- Löschgruppenfahrzeug LF8/TS Std. 50,-- 25,56  26,00 

    

- Löschgruppenfahrzeug LF 8/TS KM 3,-- 1,53  1,60 

    

- Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Std. 50,-- 25,56  26,00 

    

- Tragkraftspritzenfahrzeug TSF KM 3,-- 1,53  1,60 

    

- Gerätewagen Std.  50,-- 25,56  26,00 

    

- Gerätewagen KM 3,-- 1,53  1,60 

    

- Mannschaftswagen MTW Std. 30,-- 15,34  16,00 

    

- Mannschaftswagen MTW KM 3,-- 1,53  1,60 

    

- Anhängeleiter 18m Std. 20,-- 10,23  11,00 
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3. Geräte - ohne Bedienungspersonal - 
 

   

- Tragkraftspritze TS 8 Std. 25,-- 12,78  13,00 

    

- Aggregat Std. 20,-- 10,23  11,00 

    

- Wassersauger Std. 10,-- 5,11  6,00 

    

- Tauchpumpe Std. 15,-- 7,67  8,00 

    

- Ölsperre pro 

Meter 

5,-- 2,56  3,00 

    

    

4. Arbeitsleistungen    

    

- Tür öffnen (tatsächlich entstandene Kosten) 

 

- Fehlalarmierung (tatsächlich entstandene Kosten) 

    

    

5. Verbrauchsmaterial    

    

- Für verbrauchtes Wasser werden die nach der Wasserversorgungssatzung 

  der Gemeinde Rielasingen-Worblingen in ihrer jeweils gültigen Fassung festgelegten Preise je cbm  

  berechnet. 

    

- Für Schaummittel, Löschpulver, Ölbinder usw. werden der Gestellungspreis zuzüglich 15 %  

  Verwaltungskosten berechnet. 

    

    

6. Sonstige Kosten 
 

   

- Notwendige Reparaturen werden nach den Kosten der Werkstatt in Rechnung gestellt. 

    

- Unbrauchbares Gerät und persönliche Gegenstände werden zum Wiederbeschaffungswert in  

  Rechnung gestellt. 

    

- Etwaige sonstige Kosten sind in der tatsächlich entstandenen Höhe zu berechnen. 
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1.) Ermittlung der Einsatzkräfte 2013 2014 2015 2016

Mitglieder der Einsatzabteilungen 98 98 97 84

2.) ,,beim Einsatz gewährte Entschädigungen nach § 16 FwG''

Einsatzstunden 112,5 36 308 1351,51310-4000

geleistete Entschädigungen 1.163,05 € 360,00 € 3.100,55 € 13.555,31 €

Entschädigung nach § 16 FwG  je Einsatzstunde 10,34 € 10,00 € 10,07 € 10,03 €

Haushaltsstelle              3.) ,,sonstige Kosten für die ehrenamtl. tätigen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen''

1310-4160/01 Aufwandsentschädigung für den Feuerwehrkommandanten 900,00 € 900,00 € 1.200,00 € 1.500,00 €

1310-4160/01 Aufwandsentschädigung für den stellv. 

Feuerwehrkommandanten
300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 €

1310-4160/01 Aufwandsentschädigung für den zweiten stellv. 

Feuerwehrkommandanten
300,00 € 300,00 € 400,00 € 500,00 €

1310-5600

Kosten für Dienst- und Schutzkleidung (Erwerb und 

Reinigung) sowie für die der weiteren persönlichen 

Ausrüstung unmittelbar zuordenbare Ausstattung 28.423,31 € 10.080,67 € 8.845,13 € 8.338,12 €
1310-5620/01

1310-5620/02
Kosten für Aus- und Fortbildung

5.146,45 € 4.612,34 € 14.590,71 € 10.074,94 €

1310-5620

1310-6200

Kosten für ärztliche Untersuchungen

155,93 € 449,97 € 890,53 € 415,94 €
1310-6200 G 25/ G 26 Untersuchungen 3.252,45 € 780,75 € 1.717,65 € 2.625,59 €

1310-6610 Mitgliedsbeiträge für den Feuerwehrverband 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Bodensee-Feuerwehr-Bund 0,00 € 0,00 € 46,00 € 0,00 €

Kreisfeuerwehrverband Konstanz e.V. 661,50 € 617,14 € 617,40 € 611,10 €

Kultur- u. Sportausschuss 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1310-6400 Aufwendungen für die Unfallkasse 7.268,76 € 7.302,98 € 7.739,16 € 8.060,58 €

1310-6400 Versicherungsbeiträge (Immer für die Einsatzabteilung) 1.518,24 € 1.518,24 € 1.518,24 € 1.652,24 €

1310-5210

1310-9350.130

Erwerb von Meldeempfängern zur Ausgabe an die 

Feuerwehrangehörigen 772,31 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Jahressumme 48.698,95 € 26.862,09 € 37.964,82 € 34.278,51 €

Personalkostenstundensatz =

(Gewährte Entschädigungen) + (Sonstige jährliche Kosten / 

Anzahl der Feuerwehrangehörigen der 

Einsatzabteilung(en) / 80 Jahresstunden) 16,55 € 13,43 € 14,96 € 15,13 €

15,02 € (auf Grundlage von 80 Stunden pro Jahr und Feuerwehrangehörigen)

Rielasingen-Worblingen, den 28.02.2018

Rechnungsamt

Manuth

Berechnung der Stundensätze für ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte 

Durchschnittssatz für die Jahre 2013 bis 2016:
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 Amtliche Abkürzung: VOKeFw
Fassung vom: 18.03.2016
Gültig ab: 26.04.2016
Dokumenttyp: Verordnung

 Quelle:

Gliede-
rungs-Nr:

2151-1

 

Verordnung des Innenministeriums
über den Kostenersatz für Einsätze

der Feuerwehr
(Verordnung Kostenersatz Feuerwehr - VOKeFw)

Vom 18. März 2016
 

  § 1
Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge

 (1) Für die nachfolgend genannten Feuerwehrfahrzeuge gelten für die Erhebung des Kostenersatzes
nach § 34 Absätze 4, 7 und 8 FwG folgende Stundensätze:

1. Einsatzleitwagen ELW 1 34 Euro,

2. Einsatzleitwagen ELW 2 162 Euro,

3. Einsatzleitwagen ELW 2 in Form eines Abrollbehälters 121 Euro,

4. Mannschaftstransportwagen MTW bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse 20 Euro,

5. Kommandowagen 16 Euro,

6. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF 43 Euro,

7. Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W 63 Euro,

8. Mittleres Löschfahrzeug MLF 83 Euro,

9. Löschgruppenfahrzeug LF 10 120 Euro,

10. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 135 Euro,

11. Löschgruppenfahrzeug LF 20 170 Euro,

12. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 184 Euro,
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13. Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 133 Euro,

14. Tanklöschfahrzeug TLF 2000 95 Euro,

15. Tanklöschfahrzeug TLF 3000 120 Euro,

16. Tanklöschfahrzeug TLF 4000 154 Euro,

17. Vorausrüst- oder Vorausgerätewagen VRW/VGW 51 Euro,

18. Rüstwagen RW 187 Euro,

19. Gerätewagen Gefahrgut GW-G 146 Euro,

20. Drehleiter DLAK 18/12 223 Euro,

21. Drehleiter DLAK 23/12 264 Euro,

22. Gerätewagen Transport GW-T  

  a) bis 3 500 kg zulässiger Gesamtmasse

 

20 Euro,

  b) mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 3 500 kg bis 9 000 kg

 

25 Euro,

  c) mit mehr als 9 000 kg zulässiger Gesamtmasse

 

54 Euro,

23. Gerätewagen Logistik GW-L1 25 Euro,

24. Gerätewagen Logistik GW-L2 54 Euro,

25. Wechselladerfahrzeug WLF 70 Euro.

 (2) Die Sätze nach Absatz 1 gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort Genannten in ihrem
taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer technischen Beladung vergleichbar
sind.

 (3) Im Übrigen gelten die nach § 34 Absatz 7 FwG von den Gemeinden festgesetzten Stundensätze.

 
 

 
© juris GmbH
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2. Herr Hakan Tütüncü, Vertreter der Tütüncü Consulting / Architecture (18.00 Uhr) 

3. Frau Waltraud Fuchs, Vertreterin der Planungsgruppe Süd-West,  

    Gottlieber Straße 2, 78462 Konstanz (18.00 Uhr)   

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 5:  Bebauungsplan 'Hasel - 2. Änderung und 1. Erweiterung' 

und Örtliche Bauvorschriften für dieses Bebauungsplange-

biet: 

 

a)  Beschlussfassung über die Aufstellung des Bebau-

 ungsplans der Innenentwicklung 'Hasel - 2. Ände-

 rung und 1. Erweiterung' im beschleunigten Verfah-

 ren nach Paragraph 13 a Baugesetzbuch sowie Be-

 schluss über die Aufstellung der Örtlichen Bauvor-

 schriften 'Hasel - 2. Änderung und 1. Erweiterung' 

 nach Paragraph 74 Landesbauordnung 

 

b)  Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf 

 des Bebauungsplans der Innenentwicklung "Hasel - 

 2. Änderung und 1. Erweiterung" sowie den Entwurf 

 der Örtlichen Bauvorschriften 

 

c)  Beschluss der öffentlichen Auslegung (Offenlage) 

 des Bebauungsplanentwurfs und der Örtlichen Bau-

 vorschriften gemäß Paragraph 3 Absatz 2 sowie der 

 Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-

 fentlicher Belange gemäß Paragraph 4 Absatz 2  

 Baugesetzbuch 

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Firma Druckcenter Bodensee GmbH, vertreten durch Herrn Metin Sentürk, hat die Annah-

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp ( e ) 

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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me des Vorhabens auf Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für die Grund-

stücke Flurstücknummern 411, 411/2, 412, 414/3 (Teil) und 3831, der Gemarkung Rielasingen für 

eine Wohnanlage mit 19 Wohngebäuden beantragt. Der Gemeinderat hat am 21.02.2018 be-

reits die Annahme des Antrags auf Einleitung des Bebauungsplanverfahrens „Hasel 2. Ände-

rung und 1. Erweiterung“ beschlossen. In dieser Sitzung soll der Beschluss zur Aufstellung des Be-

bauungsplans der Innenentwicklung 'Hasel - 2. Änderung und 1. Erweiterung' im beschleunig-

ten Verfahren nach Paragraph 13 a Baugesetzbuch sowie der Beschluss über die Aufstellung 

der Örtlichen Bauvorschriften 'Hasel - 2. Änderung und 1. Erweiterung sowie die zur Aufstellung 

von Örtlichen Bauvorschriften für dieses Bebauungsplangebiet gefasst werden (Aufstellungsbe-

schluss). Zu diesem Aufstellungsbeschluss wird auf die Begründung verwiesen, die Anlage zu 

dieser Einladung ist. Weiterhin soll die Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf des Be-

bauungsplans der Innenentwicklung "Hasel - 2. Änderung und 1. Erweiterung" sowie den Ent-

wurf der Örtlichen Bauvorschriften und der Beschluss der öffentlichen Auslegung (Offenlage) 

des Bebauungsplanentwurfs und der Örtlichen Bauvorschriften gemäß Paragraph 3 Absatz 2 

sowie der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß Para-

graph 4 Absatz 2 Baugesetzbuch erfolgen. Frau Fuchs wird die Bebauungsplanänderung in der 

Sitzung ausführlich erläutern. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßt der Bürgermeister den Investor, Herrn Sentürk, den Ar-

chitekten, Herrn Tütüncü und Frau Fuchs von der Planungsgruppe Südwest aus Konstanz.  

 

Bauabteilungsleiter Riester verweist auf die ausführlichen Unterlagen zur heutigen Sitzung und 

betont, dass es noch kleinere redaktionelle Änderungen gegeben habe, weshalb den Damen 

und Herren des Gremiums eine Tischvorlage in aktualisierter Form ausgelegt wurde. 

 

Sodann erläutert Frau Fuchs die Planung ausführlich und geht dabei insbesondere auf die  

Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sowie die als Tischvorlage ausge-

legte Begründung ein.  

Abschließend weist der Bürgermeister darauf hin, dass der Durchführungsvertrag mit der ent-

sprechenden Festlegung des Ausbaustandards der Erschließungsanlagen im Plangebiet in der 

nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll.  

 

Im Rahmen der sehr regen Diskussion wird deutlich, dass die Mitglieder des Gremiums die An-

bindung des Plangebietes an das bisherige Baugebiet „Im Hasel“ anstatt mit einer Treppe mit 

einer Rampe favorisieren. Problematisch zeigt sich dabei der Höhenunterschied im Gelände 

von rund 1,80 m sowie die gesetzliche Vorschrift im Hinblick auf einer Rampenneigung von 

max.  

6 %.  

Zudem wird moniert, dass entgegen der Beschlussfassung in der letzten Sitzung ein Verbin-

dungsweg im südlichen Plangebiet nördlich des Grundstückes Flst.Nr. 7484 in Richtung Aach 

nicht vorgesehen wurde. Der im nördlichen Plangebiet projektierte Verbindungsweg in Rich-

tung Aach werde von der Bevölkerung nicht angenommen.  

Hierzu zeigt die Planerin Frau Fuchs auf, dass durch einen an der südwestlichen Grenze des 

Plangebietes verlaufenden Weg die intensive Bebauung im Plangebiet empfindlich gestört 

würde.  

Vom Bürgermeister wird darauf hingewiesen, dass in unmittelbarer Nähe im Baugebiet Hasel 

bereits über das Grundstück Flst.Nr. 7479 die Möglichkeit besteht, den Rad- und Fußweg ent-

lang der Aach bequem zu erreichen. 

 

Im Zusammenhang mit der Errichtung einer Rampe wird deutlich, dass die Mehrheit des Gremi-

ums auf eine solche als Anbindung an das Baugebiet Hasel besteht. Evtl. besteht die Möglich-

keit, eine Rampe aufgeständert über die dortige Retensionsmulde zu führen oder eventuell auf 



 3 

zwei im dortigen Bereich vorgesehene Stellplätze zu verzichten.  

Abschließend fasst der Bürgermeister die Diskussion dahingehend zusammen, dass der Investor 

zusagen müsse, parallel zu einer Treppe eine barrierefreie geschleifte Rampe mit einer Neigung 

von höchstens 6 – 8 % vorzusehen. Sofern der Investor zusagt, dass dieses Problem planerisch 

gelöst wird, könne man dem Bebauungsplan heute wie vorgeschlagen zustimmen.  

Auf die ausdrückliche Nachfrage des Bürgermeisters gibt der Investor, Herr Sentürk, eine Wil-

lenserklärung dahingehend ab, dass er diesen barrierefreien Anschluss in die Planung aufneh-

men wird.  

 

Sodann wird das Zeitfenster für das vorgesehene Projekt von Bauabteilungsleiter Riester noch 

einmal ausführlich dargelegt. Der vom Gemeinderat geforderte barrierefreie Zugang zum 

Baugebiet Hasel sei dann in die noch vorzulegende Erschließungsplanung einzuarbeiten. 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung „Ha-

sel – 2. Änderung und 1. Erweiterung“ unter der Maßgabe, dass das diskutierte Problem mit der 

behindertengerechten Anbindung des Plangebietes an das Baugebiet „Hasel“ entsprechend 

der Zusage des Investors Herrn Sentürk planerisch gelöst wird, stimmt dem Entwurf des Bebau-

ungsplanes sowie dem Entwurf der Örtlichen Bauvorschriften zu und beschließt abschließend 

die öffentliche Auslegung (Offenlage) des Bebauungsplanentwurfs und der Örtlichen Bauvor-

schriften sowie die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange.  

 

12 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 1 Enthaltung 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 35/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.02.2018  Az.: 022.32; 022.22; 625.21 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 6:  Amtszeit der Mitglieder des Gutachterausschusses der 

Gemeinde 

Weiterführung bis zum Abschluss der Verhandlungen mit 

der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft im Hinblick auf 

die Bildung einer gemeinsamen Geschäftsstelle bezie-

hungsweise gegebenenfalls Neubesetzung      

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Amtszeit der derzeitigen Mitglieder des Gutachterausschusses ist im Jahre 2017 abgelaufen. 

Es wurde bisher bewusst auf eine Neubesetzung des Gremiums verzichtet, da aufgrund einer 

Gesetzesänderung in der Gutachterausschussverordnung im Hinblick auf die Bildung einer ge-

meinsamen Geschäftsstelle im Rahmen der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der 

Stadt Singen und den Gemeinden Steißlingen und Volkertshausen bereits entsprechende Ge-

spräche stattgefunden haben.  

 

Nach dem die Verhandlungen insgesamt noch nicht abgeschlossen sind, schlägt die Verwal-

tung vor, die Amtszeit der derzeitigen Gutachter stillschweigend bis dahin zu verlängern.  

Mitglieder des Gutachterausschusses sind derzeit:  

 

Vorsitzender:   Franz Duffner 

Stellv. Vorsitzender:   Hermann Grimm 

Ordentliche Mitglieder:  Josef Brütsch, Barbara Ditschler, Albert Gnädinger, Werner Haag,  

    Karlheinz Möhrle, Lothar Reckziegel und Clemens Schlatter 

 

Es ist den Fraktionen selbstverständlich unbenommen, bis zum Abschluss der Verhandlungen 

mit der VVG neue Mitglieder zu benennen.  

Nach dem im Gemeinderat vorhandenen Proporz lautet die Verteilung bei neun Mitgliedern 

wie folgt: CDU 4 Sitze, Freie Wähler 3 Sitze und SPD 2 Sitze. 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp ( e ) 

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Beschlussvorschlag: 

Die Amtszeit der derzeitigen bzw. von den Fraktionen neu vorgeschlagenen Mitglieder des 

Gutachterausschusses läuft bis zum Abschluss der Verhandlungen mit der VVG. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Von der Fraktion der Freien Wähler wird als Ersatzmitglied für Josef Brütsch Gemeinderat Holger 

Reutemann vorgeschlagen.  

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu und beruft an-

stelle von Josef Brütsch Holger Reutemann neu in den Gutachterausschuss. 

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 36/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 26.02.2018  Az.: 022.22; 022.32; 573.60 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 7:  Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 

das Naturbad (Badegebührensatzung)                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Die Eintrittspreise für das Naturbad im Ortsteil Worblingen sind letztmals im Jahre 2016 moderat 

erhöht worden.  

Für das Jahr 2017 hat der Gemeinderat beschlossen, von einer weiteren Erhöhung der Eintritts-

preise für das Naturbad abzusehen.  

 

Beschlussvorschlag: 

Angesichts der niedrigen Besucherzahlen im Vergleich zu den umliegenden Freibädern schlägt  

die Verwaltung für die Saison 2018 keine Erhöhung der Badegebühren vor.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu. 

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp ( e ) 

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   
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Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Ordnungsamt 

Drucksache Nr.: 37/2018 GR/ö Anlagen: 1  Sachbearbeiter: Günter Rudolph 

Erstelldatum TOP: 27.02.2018  Az.: 022.31; 108.10 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 8:  Erlass einer Rechtsverordnung über den verkaufsoffenen 

Sonntag aus Anlass der Gewerbeschau in Rielasingen-

Worblingen                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

Am 28. und 29. April 2018 findet im Gewerbegebiet in Rielasingen-Worblingen wieder die Ge-

werbeschau statt (zuletzt 2016). Anlässlich dieser Gewerbeschau soll am Sonntag, dem 29. April 

2018 ein verkaufsoffener Sonntag veranstaltet werden. Für diesen Anlass ist eine Rechtsverord-

nung nach dem Ladenöffnungsgesetz Baden-Württemberg (sh. Anlage) notwendig.  

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat erlässt die vorliegende Rechtsverordnung für den verkaufsoffenen Sonntag 

am 29.04.2018 von 12.00 – 17.00 Uhr.  

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zu. 

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp ( e ) 

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Rechnungsamt 

Drucksache Nr.: 38/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Verena Manuth 

Erstelldatum TOP: 01.03.2018  Az.: 811.03 

Vorberatung GR/nö am 27.07.2016  /  GR/nö am 14.09.2016  /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 9:  Genehmigung einer überplanmäßigen  

Ausgabe                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

In den Sondierungsgesprächen zum Beitritt der Gemeinde Gottmadingen zur Kommunale 

Energienetze Rielasingen-Worblingen GmbH & Co.KG wurde festgelegt, dass die anfallenden 

Beratungskosten der kommunalen Seite, die im Rahmen des Beitritts der Gemeinde Gottma-

dingen anfallen, zu je 50% von der Gemeinde Rielasingen-Worblingen und der Gemeinde 

Gottmadingen getragen werden. 

Die Gemeinde Gottmadingen ist mit den Kosten der Rechtsberatung der Kanzlei Gersemann 

und der im weiteren Verlauf notwendigen steuerlichen Beratung der Firma EversheimStuible in 

Vorleistung getreten. 

Die Gemeinde Gottmadingen hat nun mitgeteilt, dass der Anteil der Gemeinde Rielasingen-

Worblingen an den Beratungsleistungen rund 16.400 Euro betragen werde. 

 

Auf der Haushaltsstelle 0600-6550 –Sachverständigenkosten- sind nur noch Restmittel in Höhe 

von 4.587,76 Euro vorhanden. Daher ist der Beschluss einer überplanmäßigen Ausgabe not-

wendig. 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 11.800 Euro auf 

Haushaltsstelle 0600-6550 für die Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Beitritt der 

Gemeinde Gottmadingen zur Netzgesellschaft. 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
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Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp ( e ) 

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt dem Beschlussvorschlag einstimmig zu. 

 

13 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen 0 Enthaltungen 
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 39/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 27.02.2018  Az.: 022.31; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 10:  Kenntnisnahme der niedergeschriebenen Beschlüsse der 

Vorsitzung                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Von den niedergeschriebenen Beschlüssen der Vorsitzung vom 21.02.2018 nimmt der Gemein-

derat im Wege des Umlaufs Kenntnis. 

 

Einwendungen dagegen werden nicht erhoben. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   
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Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   
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Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       
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Gemeinde Rielasingen-Worblingen  Amt: Hauptamt 

Drucksache Nr.: 40/2018 GR/ö Anlagen: 0  Sachbearbeiter: Thomas Niederhammer 

Erstelldatum TOP: 27.02.2018  Az.: 022.31; 022.32 

Vorberatung          /           /          

 

Einzuladen:       

      

 

 

Tagesordnungspunkt Nr. 11:  Verschiedenes                

 

 

Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates am 14.03.2018 
 

Vorbericht: 

 

 

Sitzungsverlauf: 

 

Es lagen keine Wortmeldungen vor. 

 

 

Beschluss: 

 

   Ja-Stimmen    Nein-Stimmen    Enthaltungen 
 

  

Anwesende:     (e) = entschuldigt  

Vorsitzender: Baumert Ralf           

Gemeinderat: Binnig Beate   
Brielmann Volkmar   

Caserotto Rudolf   

Feuerstein Simon   

Gräble Erwin ( e ) 

Haag Werner   

Rohr Klaus   

 

 

 

 

 

 

 

Fröhlich Philipp ( e ) 

Hugenschmidt Simon ( e ) 

Reckziegel Lothar   

Reutemann Holger ( e ) 

Dr. Spur Wieland ( e ) 

Wieland Hermann   

 

 

 

 

 

 
 

Beger Bernhard   

Gold Jutta   

Hennes Nadja   

Möhrle Karlheinz ( e ) 

Zedler Reinhard   

 

 

 

 

 
 

Protokollführer: Niederhammer Thomas 

Sachverständige:       



 

 

 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende 

die öffentliche Sitzung um 19.30 Uhr. 

 

 

 

Rielasingen-Worblingen, 19.03.2018 Drucksache Nr. 30 - 40 

 

 

 

Ralf Baumert Thomas Niederhammer 

Vorsitzender Protokollführer 

 

 

 

 

Volkmar Brielmann Hermann Wieland 

Gemeinderat Gemeinderat 
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